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Seminare der HGU: Mehr wissen – aktuell 
bleiben – Bearbeitungsqualität steigern 
Key Facts 

• Das Seminarangebot der HGU für die Sachbearbeitung bei Berufskrank-
heiten wird als differenziert und praxisorientiert wahrgenommen 

• Die Nachfrage und das Interesse am Seminarangebot sind seit Jahren 
konstant hoch 

• Die Seminare können einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung 
der BK-Verfahren leisten 

Autorin 

 Edith Kamrad 

Wegen ihrer Komplexität gehört die Bearbeitung von Meldungen auf Verdacht einer Berufskrank-
heit und den daraus resultierenden Leistungsansprüchen zu den anspruchsvollsten Aufgaben in 
der gesetzlichen Unfallversicherung. 

F ür die Sachbearbeitung bei Berufs-
krankheiten sind nicht nur um-
fangreiche Kenntnisse des Berufs-

krankheitenrechts einschließlich der 
sich fortentwickelnden Rechtsprechung 
erforderlich, sondern auch der medizini-
schen Grundlagen sowie der betrieblichen 
Arbeitsweisen und relevanten Einwirkun-
gen schädigender Noxen. Die Hochschule 
der DGUV (HGU) bietet zum Erwerb dieser 
Kenntnisse ein umfangreiches und diffe-
renziertes Seminarprogramm an. Grund-
sätzliches Ziel der Seminare ist die För-
derung von Handlungskompetenz und 
Rechtssicherheit bei der Sachbearbeitung 
in Berufskrankheitenverfahren. 

Fallbearbeitung 

Die Prüfung und Feststellung der recht-
lichen Voraussetzungen einer Berufs-
krankheit (BK) ist eine der wesentlichen 
Aufgaben der Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter bei den Unfallversiche-
rungsträgern. Sie sind auch dafür verant-
wortlich, dass versicherte Personen zielfüh-
rend beraten werden und die benötigten 
medizinischen, beruflichen und sozialen 
Leistungen bedarfsgerecht, zügig und um-
fassend erbracht werden. Liegt ein Versiche-
rungsfall vor, werden die Voraussetzungen 

für medizinische und gegebenenfalls be-
rufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation 
sowie Lohnersatz- beziehungsweise mone-
täre Entschädigungsleistungen (Verletzten- 
und Übergangsgeld, Verletztenrente, Hin-
terbliebenenrente) geprüft und die jeweils 
im Einzelfall den versicherten Personen zu-
stehenden Leistungen erbracht. 

Die Komplexität in der Bearbeitung der ge-
meldeten Fälle und der Leistungserbrin-
gung ergibt sich hierbei insbesondere aus 

• den oftmals auch lange zurück-
liegenden schädigenden Einwirkun-
gen während des Erwerbslebens, die 
zur Berufskrankheit geführt haben 
können, 

• der multifaktoriellen Verursachung 
zahlreicher Erkrankungen, 

• den Lebensumständen der erkrank-
ten Person mit ihren daraus resul-
tierenden Gesundheitsrisiken, 

• den jeweils aktuellen diagnostischen 
und therapeutischen Erfordernissen 
und Möglichkeiten, 

• dem vorliegenden Gesundheits-
schaden und der daraus resul-
tierenden Teilhabestörung, 

• den individuellen gesetzlichen 
 Leistungsansprüchen. 

Eine Berufskrankheit[1] ist eine Krankheit, 
die die Bundesregierung durch Rechtsver-
ordnung in einer Berufskrankheitenliste 
(BK-Liste) als Berufskrankheit bezeich-
net und die Versicherte infolge ihrer ver-
sicherten Tätigkeit erleiden. Derzeit um-
fasst die BK-Liste (zuletzt geändert durch 
die 5. BKV-ÄndV vom 29. Juni 2021) 82 BK-
Tatbestände.[2][3] 

Im Einzelfall kann die zu beurteilende Er-
krankung auf vielfältige Einwirkungen, so-
wohl aus dem Bereich der betrieblichen 
Gefährdungen als auch aus der privaten 
Risikosphäre, die gegebenenfalls bereits 
Jahre oder Jahrzehnte zurückliegen, zu-
rückzuführen sein. So ist zu ermitteln, ob 
die spezifischen Einwirkungen, insbeson-
dere in Form von Stoffen, Gasen, Dämpfen, 
Stäuben, Strahlen oder physikalischen Ein-
flussgrößen (zum Beispiel Kräfte, Vibratio-
nen, repetitive Tätigkeiten, Lärm), einge-
wirkt haben und in welcher Konzentration 
oder Größenordnung. 

Ein weiterer Bearbeitungsschritt richtet 
sich darauf, ob das spezifische, vom BK-
Tatbestand erfasste Krankheitsbild vor-
liegt, um anschließend den Ursachenzu-
sammenhang bewerten zu können. Dafür 
sind Grundkenntnisse zu den jeweiligen 
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Krankheitsbildern sowie deren Diagnos-
tik und möglichen Ursachen notwendig. 
Nach Anerkennung einer Erkrankung 
als Berufskrankheit können Leistungs-
ansprüche entstehen, zu deren Prüfung 
ebenfalls medizinische Grundkenntnis-
se über relevante Therapien Einfluss auf 
die Qualität der Versorgung versicherter 
Personen haben. 

Sofern gutachterliche Stellungnahmen 
zur Verursachung der Erkrankung bezie-
hungsweise zu relevanten Gesundheits-
störungen und daraus resultierenden 
Funktionseinschränkungen vorliegen, 
prüfen BK-Sachbearbeiterinnen und BK-
Sachbearbeiter diese auf Schlüssigkeit 
und Plausibilität und stellen abhängig 
vom Ausmaß der Gesundheitsstörungen 
Leistungen fest. Bei komplexen Fallgestal-
tungen erfolgt eine Betreuung im Rahmen 
des Reha-Managements bei Berufskrank-
heiten, sodass eine zielgerichtete und ak-
tivierende Begleitung der medizinischen 
Rehabilitation initiiert werden kann und 
alle Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben und am Leben in der Gemeinschaft 
auf der Grundlage einer individuellen Pla-
nung unter partnerschaftlicher Einbin-
dung aller am Verfahren Beteiligten er-
bracht werden können. 

Qualifizierung 

Das Verwaltungshandeln und die Leis-
tungsfeststellung müssen entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben in zeitgemäßer 
Weise, umfassend und zügig erfolgen. Die 
dafür grundlegende Frage, ob die Voraus-
setzungen für eine BK vorliegen, ist unter 
Einbeziehung medizinischer, naturwissen-
schaftlicher und technischer Sachkunde 
nach dem im Entscheidungszeitpunkt aktu-
ellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand 
zu beantworten.[4] Dafür benötigen die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
fundierte Fachkenntnisse, die ihre Grund-
lage in der Regel in einer verwaltungsrecht-
lichen Ausbildung und/oder einem juris-
tisch ausgerichteten Studium haben. 

Die HGU[5] ist die zentrale Bildungseinrich-
tung der gesetzlichen Unfallversicherung 
und bietet als staatlich anerkannte Hoch-
schule das duale Bachelor-Studium „Sozial-
versicherung, Schwerpunkt Unfallversiche-
rung“ an mit dem Ziel der Qualifizierung für 
Tätigkeiten im gehobenen Dienst der Un-
fallversicherungsträger und verantwortet 
die theoretische Qualifizierung im Rahmen 
der dualen Ausbildung zur/zum Sozialver-
sicherungsfachangestellten mit dem Ziel 
der Eignung für mittelschwere Tätigkeiten. 

Die Spezialisierung auf bestimmte Fall-
gestaltungen, aber auch der auf Studium 
oder Ausbildung folgende Ausbau sowie 
die Aktualisierung vorhandener Kenntnis-
se sind unerlässlich, weshalb die Unfallver-
sicherungsträger der beruflichen Weiterbil-
dung einen hohen Stellenwert beimessen 
und ein adäquates Weiterbildungsangebot 
wünschen. 

Die HGU hat dafür in den vergangenen Jah-
ren ein umfangreiches und differenziertes 
tätigkeitsbezogenes Seminarangebot ent-
wickelt, das sowohl die Absolventen und 
Absolventinnen der HGU als auch „Quer-
einsteiger und Quereinsteigerinnen“ an-
spricht. Grundsätzliches Ziel der Seminare 
ist die Förderung von Handlungskompe-
tenz und Rechtssicherheit bei der Bearbei-
tung von Berufskrankheiten und daraus 
resultierenden Leistungsansprüchen. 

BK-Seminare – ein Beitrag zur 
Qualitätssicherung 

Abbildung 1: Seminare 

Grundlagenseminare 

Versicherungsfall Berufskrankheit Berufsbedingte Krebserkrankungen 
im Überblick 

Erkrankungen nach § 9 Abs. 2 SGB VII Leistungen nach § 3 Abs. 2 BKV 

BK-Update Berufsbedingte Atemwegs-
erkrankungen 

Berufskrankheiten-Dokumentation Vereinbarung über die Zuständig-
keit – VbgBK 

Spezialseminare 

BK-Nrn. 1301, 1302, 1321 
 Erkrankungen der Harnorgane 

BK-Nr. 3101 Infektionskrankheiten BK-Nrn. 2108–2110 Bandscheiben-
bedingte Erkrankungen 

BK-Nr. 2301 Lärmschwerhörigkeit – 
Stufenverfahren 

BK-Nr. 1318 Erkrankungen des 
Blutes, des blutbildenden und 
des lymphatischen Systems durch 
Benzol 

BK-Nr. 5101 
Der Hautarztbericht: Verstehen – 
Auswerten – Schlussfolgern 

BK-Nrn. 2112 und 2102  Erkrankungen 
der Knie 

BK-Nr. 2301 Lärmschwerhörigkeit – 
Stufenverfahren für Fortgeschrittene 

BK-Nrn. 4103, 4104, 4105 4114 
Asbestbedingte Berufskrankheiten 

BK-Nr. 5101 Möglichkeiten und 
Potenzial der Individualprävention 

BK-Nr. 2116 Koxarthrose Hörgeräteversorgung 

Die Rolle der Pathologie im 
 BK-Verfahren 

BK-Nr. 5103 Plattenepithelkarzino-
me oder multiple aktinische Kerato-
sen durch natürliche UV-Strahlung 

Berufskrankheiten der oberen 
 Extremität (Hand, Arm, Schulter) 

Die rechtlichen Vorgaben und die 
praktische Umsetzung des SGB IX in 
der Fassung des BTHG 
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Die für die BK-Bearbeitung von der HGU 
entwickelten und etablierten Seminare 
umfassen aktuell 24 Seminartypen (Ab-
bildung 1). Das Angebot wurde seit dem 
Jahr 2008 kontinuierlich bedarfsgerecht 
ausgebaut und beinhaltet derzeit neben 
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Teilnehmende können dadurch ihr bestehendes 
Wissen ausbauen und aktualisieren und so ihre 
Handlungskompetenz erweitern.“ 

Grundlagenseminaren auch Spezialse-
minare zu einzelnen BK-Nummern, zum 
Beispiel verschiedenen Muskel-Skelett-
Erkrankungen, Hauterkrankungen oder 
Krebserkrankungen. 

Zielgruppe der Seminare sind BK-Sachbe-
arbeiterinnen und -Sachbearbeiter, BK-
Reha-Manager und -Managerinnen sowie 
BK-Teamleitungen. Die Seminare zeichnen 
sich dadurch aus, dass jeweils BK-spezifi-
sche medizinische und rechtliche Kennt-
nisse sowie Informationen zu krankheits-
spezifischen Einwirkungen praxisorientiert 
im Teamteaching vermittelt werden (Ab-
bildung 2). Die Seminare werden von der 
HGU unter Einbindung von Expertinnen 
und Experten, die jeweils über detaillier-
te BK-relevante Fachkenntnisse und eine 
langjährige Erfahrung verfügen, konzipiert 
und durchgeführt. 

Teilnehmende können dadurch ihr be-
stehendes Wissen ausbauen und aktu-
alisieren und so ihre Handlungskompe-
tenz erweitern und damit ihre Fähigkeit 
zur selbstständigen Bearbeitung steigern, 
die für die praktische Fallbearbeitung und 
die komplexe Kausalitätsbeurteilung er-
forderlich ist. 

In der Regel findet jeder Seminartyp zwei-
mal im Jahr statt mit jeweils bis zu 20 Teil-
nehmenden. Neben der Vermittlung not-
wendiger Fachinformationen liegt ein 
besonderer Schwerpunkt auf dem Praxis-
bezug sowie dem Erfahrungsaustausch der 
Teilnehmenden untereinander, aber auch 
mit den durchführenden Expertinnen und 
Experten. 

Die Nachfrage und das Interesse an dem 
Angebot sind seit Jahren konstant hoch. Die 
Seminare werden sowohl von „erfahrenen“ 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern 
als auch von „neu“ mit der BK-Bearbeitung 
betrauten Mitarbeitenden besucht. Die re-
gelmäßig erfolgenden Evaluationen bestä-
tigen die große Zufriedenheit der Teilneh-
menden, insbesondere mit dem fachlich 
sehr differenzierten Angebot, und spiegeln 
den hohen Stellenwert der Seminare für die 
Praxis der Unfallversicherungsträger. 

Das Seminarangebot der HGU kann damit 
einen wesentlichen Beitrag zur Qualitäts-
sicherung der BK-Verfahren leisten. 

Ausblick 

Sowohl der Qualifizierungsbedarf der 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, 
die neu mit der BK-Fallbearbeitung betraut 
werden, als auch das deutliche Interesse 
an der Aktualisierung und Vertiefung des 
bestehenden Wissens müssen weiterhin 
adäquat abgedeckt werden. 

Das BK-Geschehen ist nicht statisch. Re-
gelmäßig wird die BK-Liste um neue Be-
rufskrankheiten erweitert. Daneben ent-

wickeln sich die Rechtsprechung sowie der 
der BK-Begutachtung zugrunde liegende 
aktuelle medizinisch-wissenschaftliche Er-
kenntnisstand kontinuierlich weiter. Des-
halb ist zu erwarten, dass die Nachfrage 
nach BK-spezifischen Fachseminaren auch 
künftig hoch sein wird.  ←

Abbildung 2: Typischer Seminarinhalt 

Typischer Seminarinhalt 

Krankheitsbilder 

Diagnostik und Therapie 

Rechtliche Grundlagen 

Relevante berufliche Einwirkungen 

Aktueller medizinisch-wissenschaftlicher 
 Erkenntnisstand 

Konkurrierende Faktoren 

Aspekte der Zusammenhangs beurteilung 

Relevante berufliche Einwirkungen 

Einschätzung des Grades der Minderung der 
Erwerbstätigkeit (MdE) 

Fallbeispiele 

Erfahrungsaustausch zur Bearbeitungspraxis 
und Fallsteuerung 
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Fußnoten 

[1] https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/__9.html (abgerufen am 05.10.2023) 
[2] https://www.gesetze-im-internet.de/bkv/anlage_1.html (abgerufen am 05.10.2023) 
[3] https://www.dguv.de/bk-info/allgemein/bk-liste/index.jsp (abgerufen am 05.10.2023) 
[4] Z. B. BSG, Urteil vom 27.06.2006, Az. B 2 U 20/04 R, Rn. 20, SozR 4-2700 § 9 Nr. 7 
[5] https://www.dguv.de/hochschule/index.jsp (abgerufen am 05.10.2023) 
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